
Ehescheidung aus politischen  
Gründen

Nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 wurde das 
Ehescheidungsrecht in den vier Besatzungszonen Deutsch
lands kraft der Gesetzgebungsbefugnis der Alliierten 
durch das Kontrollratsgesetz Nr. 16 vom 20. 2.1946  
einheitlich geregelt.
Während das genannte Gesetz in der Bundesrepublik 
auch heute noch fortgilt, verlor es für das Gebiet der 
sowjetischen Besatzungszone seine Rechtswirksamkeit 
mit dem 20.9.1955, und zwar auf Grund eines Be
schlusses der Regierung der Sowjetunion, der die unein
geschränkte Aufhebung der vom Alliierten Kontrollrat 
erlassenen Gesetze zur Folge hatte.
Der durch die Außerkraftsetzung des Kontrollrats- 
gesetzes Nr. 16 auf dem Gebiet des Ehescheidungsrechts 
eingetretene gesetzlose Zustand wurde erst am 29. 11. 
1955 durch den Erlaß der „Verordnung über Eheschlie
ßung und Eheauflösung“ vom 24. 11. 1955 (GBl. I, 
Nr. 102155, S. 849 ff.) beendet.
Die während der Interimszeit vom 20. 9. 1955 bis zum 
29.11. 1955 ergangenen Ehescheidungsurteile wurden 
nach einer Anweisung des sowjetzonalen Justizministe
riums auf Art. 30 der Verfassung und § 12 des „Gesetzes 
über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der 
Frau“ vom 27. 9. 1950 gestützt.
Wie die formellen Voraussetzungen der Ehescheidung in 
den einzelnen Stadien aber auch immer ausgesehen 
haben mögen, e in  Merkmal war der von den Sowjet
zonenmachthabern in Ehescheidungsfragen geübten 
Rechtspraxis —  die nachfolgenden Dokumente aus den 
Jahren 1954—1958 und die in den Dokumentensamm
lungen Teil I und II, S. 166 ff. und 183 ff. enthaltenen 
Beispiele lassen dies deutlich erkennen —  zu allen Zeiten 
gemeinsam: d i e  M ö g l i c h k e i t ,  e i n e  E h e  a u s  
p o l i t i s c h e n  G r ü n d e n  z u  s c h e i d e n .  Neu an 
der seit dem 24. 11. 1955 geltenden Regelung ist ledig
lich, daß nunmehr in § 8 der EheVO die Wertlosigkeit 
einer Ehe für die Gesellschaft ausdrücklich als Scheidungs
grund anerkannt und damit die Scheidung einer Ehe aus 
politischen Gründen auch mit den Buchstaben des Ge
setzes vereinbar gemacht wird.

Grundlegende Wandlung des Ehe-Begriffs

Die VO vom 2 4 . November 1955 unterscheidet sich von 
dem in der Bundesrepublik geltenden Recht in erster 
Linie dadurch, daß die V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  
e i n e  E h e s c h e i d u n g  v ö l l i g  a n d e r e  sind. In 
der Bundesrepublik kom m t eine Scheidung der Ehe in 
der Regel nur dann in Betracht, wenn durch das Ver
schulden des einen Ehepartners die Ehe so tief zerrü ttet 
ist, daß m it der Wiederherstellung einer dem Wesen der 
Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr ge
rechnet werden kann. Durch die sowjetzonale VO hin
gegen ist das Schuldprinzip beseitigt, insbesondere is t der 
Ehebruch kein absoluter Scheidungsgrund mehr. Auch die 
im Kontrollratsgesetz Nr. 16 enthaltenen speziellen 
Scheidungsgründe der §§ 44 ff und § 48 sind entfallen. 
Eine Ehe kann in der Sowjetzone vielmehr auf Grund

des bereits oben erwähnten § 8 EheVO nur noch dann 
geschieden werden, wenn das Gericht beim Vorliegen 
ernstlicher Gründe zu der Feststellung gelangt, „daß  
die Ehe ihren Sinn für die Eheleute, für die Kinder u n d  
f ü r  d i e  G e s e l l s c h a f t  verloren hat.“ .
Dabei liegt das Schwergewicht einer solchen Unter
suchung zweifellos bei der zu letzt genannten Voraus
setzung, d. h., das Fortbestehen einer Ehe wird von der 
politischen Einstellung und der sogenannten gesell

schaftlichen Betätigung der Eheleute abhängig ge
macht. Dem SED-Funktionär is t es je tz t möglich, sich 
seiner Ehefrau zu entledigen, wenn er ihr nachweist, daß  
sie ihn in einer gesellschaftspolitischen Betätigung, am  
Besuch einer Parteischule oder an der Ausübung einer 
parteiamtlichen Funktion hindert oder auch nur Zweifel 
an der R ichtigkeit seiner politischen Einstellung äußert. 
Dabei is t es gleichgültig, ob der Ehegatte, der die 
Scheidung begehrt, selbst wegen eines von ihm began
genen Ehebruchs oder einer anderen schweren Ehe
verfehlung die Schuld an der Zerrüttung der Ehe trägt. 
E n t s c h e i d e n d  i s t  v i e l m e h r  i n  j e d e m  
F a l l e  d a s  I n t e r e s s e  d e s  S t a a t e s  a n  d e r  
A u f r e c h t e r h a l t u n g  d e r  E h e .
Die Ehe darf, wie es in der sowjetzonalen Tageszeitung 
,JIEUES DEUTSCHLAND“ vom  26. Mai 1956 heißt, 
niemals zu einem Hemmnis in der gesellschaftlichen  
W eiterentwicklung der Eheleute werden. Dies be
deutet —  auf rechtsstaatliche Begriffe übertragen  —  daß  
mangelndes politisches Bewußtsein und die ablehnende 
Haltung eines Ehegatten gegenüber dem SED-Staat 
den sowjetzonalen Gerichten nunmehr die Handhabe 
bieten, die Ehe als die persönlichste aller menschlichen 
Beziehungen aus rein politischen Erwägungen heraus 
für beendet zu erklären.
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U rteil des S tadtbezirksgerichts Berlin-Treptow
vom 4. Mai 1956 

— Az. 830 RA 83/56 —

Die Zivilkammer h a t fü r R echt erkannt:
Die Ehe der Parteien  w ird geschieden.

A u s  d e n  E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e n :
Die Beweisaufnahme ha t ergeben, daß der klägerische 
V ortrag  zutreffend ist. Die Parteien  haben sich völlig 
auseinandergelebt, der V erklagte h a t keinerlei V er
ständnis dafür, daß sich die K lägerin gesellschaftlich 
weiterbildet und sich fü r die politischen Ereignisse 
interessiert. Zudem sind die P rivatin teressen  des V er
klag ten  völlig einseitig auf den P ferdesport ausgerichtet 
und sein Bekanntenkreis, der ebenfalls nur an diesem 
Sport In teresse hat, is t in W est-Berlin. Der dauernde 
U m gang in diesem K reis h a t sich anscheinend auf den 
V erklagten schon so ausgew irkt, daß er unserer Gesell
schaftsordnung gegenüber m ißtrauisch ist, wie sich 
aus seinem V erhalten in der Beweisaufnahm e ergeben 
hat. Die Bewußtseinsentwicklung des V erklagten h a t 
im Laufe der Ehe nicht S chritt gehalten m it der der 
K lägerin. W ährend sie im  Leben s teh t und am  gesell
schaftlichen Geschehen regen Anteil nimmt, s teh t der 
V erklagte abseits. Dies ist nicht dadurch zu erklären, 
daß der V erklagte nach seinem V ortrag  berufliche 
Schwierigkeiten hatte , die ihn unserer Gesellschaftsord
nung gegenüber verb itte rt gem acht haben; wenn sich 
der V erklagte etwas m ehr fü r  die Geschehnisse in 
unserem  A rbeiter-und-B auernstaat interessieren würde, 
dann würde er wissen, daß es gegen ungerechte Be
handlung die vielfältigen Möglichkeiten der Abhilfe 
gibt.
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